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tragen? Welche Musik wird gehört? Liegt eine Lärmbelästigung vor? Bedrohen Kund/innen oder 
Gäste Anwohner/innen direkt oder indirekt? Werden Menschen angegriffen oder verängstigt? Häu-
fen sich im Umfeld rechtsextreme Schmierereien oder Aufkleber? 
	 In vielen dieser Fälle empfiehlt sich eine Anzeige bei der Polizei. Die Anzeigen können wieder-
um Anlass für die Polizei sein, den rechtsextremen Treffpunkt zu kontrollieren. Nicht selten werden 
dabei weitere Rechtsverstöße festgestellt. Gleichzeitig erhöht sich durch Strafanzeigen der Hand-
lungsdruck gegenüber der kommunalen Verwaltung, denn das Anzeigeverhalten wird immer auch 
als Indikator für die Unzufriedenheit der Anwohner/innen und die Dringlichkeit des Themas gewer-
tet. Auch für den Fall, dass aus bestimmten Gründen keine Anzeige bei der Polizei erstattet werden 
soll oder wenn unklar ist, ob das Beobachtete überhaupt strafrechtlich relevant ist, empfiehlt es sich 
dennoch, die Vorkommnisse zu dokumentieren. Zahlreiche nicht-staatliche Stellen wie lokale Bür-
gerinitiativen, antifaschistische Gruppen, lokale Registerstellen12, Mobile Beratungsteams gegen 
Rechtsextremismus oder Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt sammeln derartige Vorfälle – 
selbstverständlich vertraulich – und nutzen sie für die politische Arbeit. 
	 Anwohner/ innen und Gewerbetreibende aus der Nachbarschaft können auch ganz konkret auf 
das Klima im Kiez einwirken, etwa durch Plakate und Transparente, zudem können die Gewerbetrei-
benden Informationsmaterial auslegen oder Spendenbüchsen aufstellen, um Geld für das örtliche 
Engagement gegen Rechtsextremismus zu sammeln usw..

Um gegen einen Thor Steinar-Laden in Berlin-Mitte zu protestieren, begannen zahlreiche Boutiquen, 
Cafés, Galerien und ein Kino damit, die Plakate der Anwohner-Initiative „Mitte gegen Rechts“ und 
ihre mehrsprachigen Flugblätter aufzuhängen und antirassistische Statements auf ihre Schaufens-
terscheiben und Leuchtanzeigen zu schreiben. Eine Designerin entwarf eine Stofftasche mit dem 
Slogan „Mitte gegen Rechts. Fashion goes Antifascism“, die, bestückt mit Informationsflyern, in 
den Läden der Straße verkauft wurde. Das war nicht nur ein klares politisches Signal derjenigen, die 
die Tasche trugen, sondern kam auch der Finanzierung der Initiative zugute.

Handlungsmöglichkeiten für Politik 
und Verwaltung

Oft können kommunale Verantwortungsträger/innen schon mit wenig Aufwand große Wirkung er-
zielen. Als besonders effektiv haben sich Briefe von Bürgermeister/innen oder Stadträt/innen an Ver-
mieter/ innen erwiesen, in denen auf den rechtsextremen Charakter der Kneipe oder des Ladenge-
schäfts hingewiesen und dazu aufgefordert wird, eine Kündigung anzustrengen. Zudem sollten An-
sprechpartner/innen für weiterführende Informationen und Beratung, etwa Mobile Beratungsteams 
gegen Rechtsextremismus, bekannt gemacht werden. Schreckt der Vermieter vor einer Kündigung 
zurück, weil er finanzielle Nachteile durch möglichen Leerstand befürchtet, können kommunale Poli-
tik und Verwaltung auch gezielt Unterstützung bei der Suche eines passenden Nachmieters anbieten.
	 Vor allem bei der Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements kommt Politik und Verwal-
tung eine besondere Verantwortung zu: angefangen vom schnellen Erteilen von Sondernutzungsge-
nehmigungen für zivilgesellschaftliche Aktivitäten über die Bereitstellung kommunaler Räume für 
Veranstaltungen bis hin zu logistischer Hilfe oder zum Erlassen von Gebühren. Lange Wege werden 
vermieden, wenn zivilgesellschaftlichen Initiativen zudem ein direkter Ansprechpartner innerhalb der 
Verwaltung zur Verfügung steht. Darüber hinaus sollten Kommunalpolitiker/innen, um Problembe-
wusstsein zu zeigen und die eigene Impulsfunktion ernst zu nehmen, auch persönlich an Protestakti-
onen teilnehmen, dort als Redner/innen auftreten oder Schirmherrschaften von Initiativen überneh-
men. Es bieten sich für die Kommunalpolitik zudem zahlreiche Möglichkeiten, selbst Aktionen oder 
Kampagnen zu initiieren. Ansatzpunkte sind insbesondere die Sensibilisierung der Verwaltung und 
die Vermittlung von Wissen, etwa durch Fortbildungen von Mitarbeiter/innen der Schulen, Ämter 
und Jugendfreizeiteinrichtungen, durch das Auslegen von Informationsmaterial in Behörden und Bi-
bliotheken oder in kommunalen Einrichtungen oder durch Veröffentlichungen in eigenen Publikatio-
nen. Um solche Schritte einzuleiten, empfehlen sich entsprechende Beschlüsse in kommunalen Gre-
mien, denn dann werden die einzelnen Maßnahmen auch breit getragen. Kommunen sollten sich in 
ihren Vorgehensweisen unbedingt mit anderen Kommunen abstimmen und Erfahrungen austau-
schen, da erfolgreiche Handlungsstrategien überregional oft nicht bekannt sind.

Geschäfte und Anwohner/innen positionieren sich ge-
gen den Thor Steinar-Laden „Tønsberg“ in Berlin-Mitte, 
2008.

Engagierte aus der Nachbarschaft hängen 2008 Protesttransparente gegen den Thor Steinar-Laden „Trømsö“ in Friedrichshain auf. 
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Auf Ersuchen der BVV Lichtenberg lud das Bezirksamt im Februar 2009 zahlreiche Hausverwaltun-
gen, Managements von Einkaufscentern sowie Kammern ein, um über den Umgang mit rechtsext-
remer Infrastruktur im Bezirk sowie über präventive Maßnahmen zu beraten. Zukünftig soll verhin-
dert werden, dass sich im Bezirk solche Ladengeschäfte überhaupt ansiedeln können. Dafür wurden 
von der MBR spezielle Klauseln zur Ergänzung von Gewerbemietverträgen erarbeitet, die in Lichten-
berg flächendeckend eingesetzt werden sollen. Angeregt durch diesen Vorstoß, fasste die BVV von 
Friedrichshain-Kreuzberg einen ähnlichen Beschluss: „Das Bezirksamt wird beauftragt, im Rückgriff 
auf Vorschläge der MBR Klauseln gegen rechtsextremistische Wirtschaftsunternehmen für Gewer-
bemietverträge zu erstellen, diese auf seiner Website zu veröffentlichen und den Vermieter/innen 
von Gewerbeflächen im Bezirk zur Nutzung zu empfehlen13.“ Der zuständige Bezirksstadtrat schrieb 
daraufhin etwa 150 Vermieter/innen von Gewerberäumen im Bezirk an, empfahl ihnen die Aufnah-
me solcher Mietvertragsklauseln und wies sie auf professionelle Beratungsangebote hin. Die Reso-
nanz war groß: Zahlreiche Anfragen von Vermieter/innen, sogar aus dem gesamten Bundesgebiet, 
sind bisher zu verzeichnen. Inzwischen werden die Klauseln in ganz Berlin eingesetzt.

Auf verwaltungsrechtlicher Ebene versuchen vor allem Ordnungsbehörden, durch verstärkte Über-
prüfungen die Spielräume für Rechtsextreme einzuschränken. Insbesondere bei gastronomischen 
Betrieben bieten sich etwa über § 35 der Gewerbeordnung Ansatzpunkte, die Ausübung eines Ge-
werbes „wegen Unzuverlässigkeit“ zu untersagen, wenn der Betreiber bspw. Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten selbst begeht bzw. diese nicht unterbindet, oder wenn er gegen gesundheits-
rechtliche Bestimmungen o.ä. verstößt. Der Tatbestand „Unzuverlässigkeit“ muss begründet werden, 
indem sämtliche Verstöße (in Bezug auf Schankgenehmigung, Alkohol-Konzession, Sicherheitsbe-
stimmungen, Hygienevorschriften usw.) von den Ordnungsbehörden dokumentiert werden. 

Ein konsequentes Vorgehen kommunaler Politik und Verwaltung sowie ihr enges Zusammenwirken 
mit Vermieter/ innen und Zivilgesellschaft sind wichtige Erfolgskriterien, um rechtsextrem verein-
nahmte Orte zurückzuerobern und öffentliche Räume demokratisch zu besetzen. Strategien gegen 
rechtsextreme Infrastruktur haben sich vor allem dann als wirksam erwiesen, wenn sie sowohl inter-
venierend als auch präventiv ausgerichtet sind und wenn sie politische Aktivitäten mit juristischen 
Schritten verbinden. 

Informations- und Protestcontainer der zivilgesellschaftlichen Initiative „Initiative gegen Rechts Friedrichshain“, unmittelbar vor dem 
Thor Steinar-Laden „Trømsö“ in Berlin-Friedrichshain, 2009.

6
 	 �Vgl. zum Umgang mit rechtsextremen Immobiliengeschäften: 

Dennis Miller: Immobiliengeschäfte mit rechtsextremistischem 
Hintergrund, in: Molthagen, Dietmar/Korgel, Lorenz (Hrsg.): 
Handbuch für die kommunale Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus, Berlin 2009, S. 175–181 sowie: Der Umgang 
mit rechtsextremen Immobiliengeschäften. Interview mit Reinhard 
Koch (ARUG, Braunschweig), ebd., S. 183–191.

  
7
 	 �Siehe auch die ausgewählten Urteile im Anhang.

8
 	 �Derzeit anhängig ist zudem eine Revision am Bundesgerichtshof 

gegen das Räumungsurteil des Oberlandesgerichts Naumburg 
bezüglich des Thor Steinar Geschäfts „Narvik“ in Magdeburg.

9
 	 �Vgl. zum Umgang mit rechtsextremen Anmietungsversuchen von 

öffentlich-rechtlichen Veranstaltungsräumen die Handreichung 
„Handlungsräume“ der MBR, Berlin 2009.

10
 	 �Das rechtsextreme Angebot ist sehr breit und ändert sich so rasant, 

dass „Schwarze Listen“ schnell zu einem Wettlauf mit den Mode- 
trends der Rechtsextremen werden können.

11
 	 �In Berlin gibt es derzeit fünf bezirkliche Register, die für den je- 

weiligen Bezirk rechtsextreme, rassistische und antisemitische 
Vorfälle dokumentieren, um dadurch ein möglichst detailliertes 
Bild der Situation im Bezirk zu erhalten. Exemplarisch sei hier  
auf zwei Register verwiesen: Lichtenberg: www.licht-blicke.org 
und Treptow- Köpenick: www.register-tk.de

12
 	 �DS /1355/III, Beschluss vom 15.07.2009.

Demonstration des „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“ gegen die rechtsextreme 
Szene-Kneipe im September 2009.
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4		  anhang
 
Einschlägige Urteile & rechtliche grundlagen

Gerichtsurteile mit dem Begründungsmuster „arglistige Täuschung“ (BGB §§ 123 ff.)

Landgericht Berlin, 14.10.2008 (29 O 143/08)
Der Mieter ist seiner Offenbarungspflicht über erhebliche Umstände nicht nachgekommen. Er habe 
dadurch gegen seine nach Treu und Glauben bestehende Aufklärungspflicht verstoßen. „Es lag auf 
der Hand, dass der öffentliche Verkauf von Produkten der in Medien und Öffentlichkeit mit dem 
Image einer rechtsradikalen Gesinnung belasteten Marke nicht nur hohes politisches und erfah-
rungsgemäß auch tätliches Konfliktpotenzial birgt. Dafür kommt es nicht entscheidend auf die Fra-
ge an, ob das Image der Marke objektiv zu Recht in dieser Weise dargestellt und empfunden wird. 
Die entsprechende öffentliche Publizierung und die Reaktionen – etwa Verbote des Tragens von 
Kleidung dieser Marke in Behördengebäuden und Sportstadien – sind geeignet, die öffentliche 
Meinung entsprechend zu prägen und gerade angesichts der Erfahrungen mit dem Nationalsozialis-
mus in der deutschen Geschichte couragierte und heftige Gegenwehr in verschiedenen Formen 
gegen die Verbreitung derartiger Kleidung hervorzurufen. (…) Hinzu kommt, dass eine solche ver-
mutete Nähe zu einer rechtsradikalen Gesinnung wiederum geeignet ist, nicht nur potenzielle neue 
Mieter des (übrigen) Gebäudes abzuschrecken, sondern auch Proteste oder die Beendigung beste-
hender Mietverträge zu provozieren und damit – schon unabhängig von etwaigen Sachbeschädi-
gungen durch Anschläge – das Vermögen des Vermieters empfindlich zu beeinträchtigen.“ Der 
Mieter hatte die Vermieterin „arglistig im Ungewissen darüber gelassen, zu welchem Zweck der 
anzumietende Laden verwendet werden sollte. Arglistiges Verschweigen ist anzunehmen, wenn der 
Offenbarungspflichtige weiß oder damit rechnet und billigend in Kauf nimmt, dass der andere Teil 
den fraglichen Umstand nicht kennt und bei dessen Kenntnis möglicherweise den Vertrag nicht 
oder nicht mit dem Inhalt abgeschlossen hätte“. Dabei hätte allein die Angabe der Marke Thor Stei-
nar nicht ausgereicht, entscheidend sei vielmehr eine ausreichende Mitteilung über die Brisanz und 
das öffentliches Image der Marke.

Oberlandesgericht Naumburg, Urteil vom 28.10.2008 – 9 U 39/08
Macht der Mieter in seiner Sortimentsliste bewusst unvollständige Angaben und verschweigt er insbe-
sondere eine Modemarke, die in der Öffentlichkeit mit einem Bezug zur rechtsradikalen Szene wahr-
genommen wird, so kann der Vermieter den Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

„Ob und inwieweit die Marke ‚Thor Steinar’ tatsächlich von Angehörigen der rechtsextremen Szene 
bevorzugt wird, lässt sich nach Aktenlage nicht feststellen; dies ist aber für die Entscheidung des 
vorliegenden Falles nicht maßgeblich. Entscheidend ist, dass die Darstellung der Marke ‚Thor Stei-
nar’ in zumindest wesentlichen Teilen der Öffentlichkeit bereits als solche ein Gesichtspunkt ist, der 
eine Pflicht der Beklagten begründet hat, die Vermieterin über die Marke des zu verkaufenden Sor-
timents zu informieren. Fest steht, dass der Vermieter aufgrund einer Presseberichterstattung, die 
das Mietobjekt mit der rechtsextremen Szene in Zusammenhang bringt, selbst in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit gerät (…) der Vermieter hat ein schutzwürdiges Interesse daran, eigenverantwortlich 
darüber entscheiden zu können, ob er sich den genannten Unannehmlichkeiten aussetzen will. 
Diese Entscheidung kann er nur treffen, wenn ihm bei den Vertragsverhandlungen die notwendi-
gen Informationen gegeben werden.“

Kündigung aus „wichtigem Grund“ (Bürgerliches Gesetzbuch § 543)
Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
(1) 	 Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kün-
digen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstän-
de des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
(2)	 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
	 1.	� dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht recht-

zeitig gewährt oder wieder entzogen wird,
	 2. 	� der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die 

Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder 
sie unbefugt einem Dritten überlässt oder

	 3. 	 der Mieter
		  a) 	� für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht 

unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
		  b) 	� in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung 

der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt 
wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien 
konnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt.
(3) 	 Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kün-
digung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach 
erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn
	 1. 	 eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht,
	 2. 	� die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen In-

teressen gerechtfertigt ist oder
	 3. 	 der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.
(4) 	 Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536b und 536d 
entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den Gebrauch der Mietsache rechtzeitig ge-
währt oder die Abhilfe vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft ihn die Beweislast. 

Urteil zu „geistiger Emissionsbeeinträchtigung“

Landgericht Magdeburg, Urteil vom 31.1.2008 – 10 O 907/07
„1. Betreibt die Vermieterin ein Mietobjekt mit mehreren Ladengeschäften und lässt sie ursprünglich 
nur ein ganz bestimmtes Warensortiment zu und nimmt nur streng ausgesuchte Geschäfte mit ei-
nem der Gesamtkonzeption entsprechendem Einzelprofil in das Mietobjekt auf, so kann ein ‚Erst-
Mieter‘ eine Mietminderung in Höhe von 10 % geltend machen, wenn die Vermieterin nunmehr 
entgegen des von ihr selbst propagierten Leistungsprofils einen offensichtlich aus diesem Rahmen 
fallenden weiteren Gewerbetreibenden (hier: Geschäft mit textilem Warensortiment, welches sich 
in der rechtsradikalen Szene großer Beliebtheit erfreut) aufnimmt.“ Vorliegend hat das Gericht ins-
besondere darauf abgestellt, dass die Vermieterin des Hundertwasserhauses ihr Vermietungsmarke-
ting gerade unter dem Hinweis auf die ganzheitlich orientierte Lebensphilosophie des jüdischen 
Architekten und Pazifisten Friedensreich Hundertwasser betrieben habe. Insofern sieht das Gericht 
im Narvik Laden ein Mietobjekt, das im Sinne einer „geistigen Emissionsbeeinträchtigung“ auf die 
anderen Gewerbetreibenden ausstrahlt und eine Mietminderung rechtfertigt.

„2. Ein Kündigungsrecht des Mieters ergibt sich hieraus jedoch nicht. Dies gilt zumindest dann, wenn 
die Vermietung an den umstrittenen Laden fahrlässig erfolgte.“
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„Rechtmäßiger Widerruf einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis nach mehreren Rechtsver-
stößen in einer Gaststätte, die als Treffpunkt von Rechtsradikalen dient“

Verwaltungsgericht Weimar, Urteil vom 25.07.2006 – 8 E 850/06
„Die Annahme einer gaststättenrechtlichen Unzuverlässigkeit setzt nicht voraus, dass der Gastwirt 
selbst Rechtsvorschriften verletzt hat. Vielmehr kann es genügen, wenn er strafbare Handlungen 
anderer (z.B. Verwendung von NS-Symbolen) duldet und notwendige Maßnahmen gegen solche 
Handlungen unterlässt.“
Entscheidend sei dabei nicht ob der Gewerbetreibende sich im Sinne des Strafrechts selbst schuldig 
gemacht hat, sondern allein, ob er „aufgrund bestimmter Tatsachen für eine zukünftige ordnungs-
gemäße Gewerbeausübung keine hinreichende Gewähr (mehr) bietet.“ Bei dieser Prüfung könnten 
auch „bloße Anzeigen, Berichte und Beschwerden, die gegen ihn erstattet bzw. erhoben worden 
sind, berücksichtigt werden.“ Auch Verstöße, die einzeln betrachtet als geringfügig gelten mögen, 
können demnach zur Beurteilung der Zuverlässigkeit eines Gastwirtes herangezogen werden, so 
zum Beispiel: „(…) wenn sich ein Gastwirt bewusst und gewollt ständig über die immer selben Vor-
schriften und Gebote hinwegsetzt und damit zu erkennen gibt, dass er offensichtlich nicht willens 
ist, auch bloße Ordnungsvorschriften (…) einzuhalten. Im vorliegenden Fall war die Gastwirtin „of-
fenbar nicht in der Lage, die aus der von ihr betriebenen Gaststätte begangenen Straftaten zu un-
terbinden und deren Bestimmungsmerkmal als Treffpunkt für Neonazis nachhaltig zu nehmen.“ 

Klauseln gegen rechtsextreme Wirtschafts-
unternehmungen für Gewerbemietverträge

In Kooperation mit dem Berliner Rechtsanwalt Sven Richwin hat die Mobile Beratung gegen Rechts-
extremismus Berlin (MBR) folgende Klauseln entwickelt und empfiehlt deren standardmäßige Auf-
nahme in Gewerbemietverträge.

Für Ladengeschäfte
1.	� Der Mieter bekennt mit der Unterschrift, dass das Sortiment keine rechtsextremen, rassisti-

schen und antisemitischen Inhalte haben wird.
2.	� Der Verkäufer versichert, dass im Laden keine Produkte, Modemarken oder Accessoires ver-

kauft werden, die in der Öffentlichkeit mit einem Bezug zur rechtsextremen Szene wahrge-
nommen werden.15

Für Gaststätten, Restaurants, Kneipen
1.	� Der Mieter ist nicht berechtigt, die Mieträume zur Durchführung von Versammlungen und 

Veranstaltungen zu nutzen, auf denen rechtsextremes, rassistisches und antisemitisches Ge-
dankengut dargestellt und/oder verbreitet wird, sei es vom Mieter selbst oder von Besuchern 
der Versammlung oder Veranstaltung.

2.	� Der Mieter bekennt mit der Unterschrift, dass Versammlungen und Veranstaltungen in den 
Mieträumen keine rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Inhalte haben werden. 
D.h. dass insbesondere weder in Wort noch in Schrift die Freiheit und Würde des Menschen 
verächtlich gemacht noch Symbole, die im Geist verfassungsfeindlicher oder verfassungswidri-
ger Organisationen stehen oder diese repräsentieren, verwendet oder verbreitet werden dür-
fen.

3.	� Sollte durch Teilnehmende an Versammlungen und Veranstaltungen gegen vorgenannte Be-
stimmungen verstoßen werden, hat der Mieter für die Unterbindung der Handlung Sorge zu 
tragen, ggf. unter Anwendung des Hausrechts.

Musterbriefe

Die folgenden (anonymisierten) Briefe stammen aus der Beratungspraxis der Mobilen Beratung ge-
gen Rechtsextremismus Berlin (MBR).

Musterbrief: Schreiben eines/einer Bezirksbürgermeister/in 
an den Besitzer eines Ladengeschäfts

Bezirksbürgermeister/in XY

An
[Eigentümer/in Ladengeschäft]					            Berlin, Datum 
[Adresse] – Ladengeschäft XY

Sehr geehrter Herr XY,
Sehr geehrte Frau XY,

wir wenden uns an Sie als Eigentümer/in des Ladengeschäfts in [Adresse]. Seit einigen Jahren be-
treibt der Mieter in den Räumlichkeiten den Laden XY über dessen Charakter wir Sie hiermit infor-
mieren möchten. Denn es erregt zunehmend unsere Besorgnis, dass ein Großteil des im Laden so-
wie im angeschlossenen Internetversand angebotenen Sortiments sich aus rechtsextremen Produk-
ten zusammensetzt. 

Zum Angebot des XY gehören u.a. [Aufzählung] die vom Berliner Verfassungsschutz als eindeutig 
rechtsextrem eingestuft werden und deren Sampler aufgrund volksverhetzender Texte z.T. indiziert 
wurden. Zum Sortiment gehört ebenfalls Kleidung der Marke XY, die zum festen Bestandteil rechts-
extremen Lifestyles zu zählen ist und die vom Verfassungsschutz als „identitätsstiftendes Erken-
nungszeichen unter Rechtsextremisten“ eingeschätzt wird. Hingewiesen wird auf den [Name des 
Ladens] u.a. auf einer Internetseite der [rechtsextreme Organisation]. 
Zur ausführlicheren Information bzgl. der rechtsextremen Produkte haben wir Ihnen eine Artikel-
Auswahl als Übersicht beigelegt.

Mit seinem Angebot ist der [Name des Ladens] Teil einer rechtsextremen Infrastruktur in Berlin, de-
ren Funktion in der Stabilisierung der rechtsextremen Szene sowie deren lokaler Verankerung und 
Verbreiterung liegt. Der Laden fungiert einerseits als stetige Anlaufstelle und Treffpunkt für Rechts-
extreme und schafft andererseits einen niedrigschwelligen Zugang für Jugendliche, über den sie an 
die Szene herangeführt und gebunden werden können. Die Existenz des Ladens hat zudem dazu 
geführt, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner aus der Umgebung durch die dauerhafte Präsenz 
von Rechtsextremen eingeschüchtert und bedroht fühlen und deshalb diese Gegend meiden.  

Sicher liegt es nicht in Ihrem Interesse als Eigentümer, dass durch den [Name des Ladens] das soziale 
Klima vor Ort beeinträchtigt wird und sich Bewohnerinnen und Bewohner eingeschränkt fühlen. 
Wir möchten Sie deshalb bitten, die Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu prüfen und 
zu nutzen. Sehr gern steht Ihnen die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) für ein 
ausführliches Gespräch zur Verfügung und unterstützt Sie mit den Erfahrungen, die sie im Rahmen 
der langjährigen Arbeit in ähnlichen Fällen gesammelt hat [Kontakt].

Mit freundlichen Grüßen

                                                          
Bezirksbürgermeister/in
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07

Musterbrief: Rundschreiben eines Bezirksstadtrates an Gewerbetreibende

Bezirksamt XY
Abteilung Wirtschaft/Ordnungsamt
 –  Bezirksstadtrat – 

An die Vermieter von Gewerberäumen
in Friedrichshain-Kreuzberg

										                     Ort, Datum 

Vermieter gegen Rechtsextremismus

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sicher sind Ihnen in den vergangenen Monaten die Diskussionen um und die Proteste gegen die Er-
öffnung mehrerer Thor Steinar-Läden in Berlin nicht entgangen. 
Die Vermietung dieser Ladengeschäfte erfolgte aus Unkenntnis in Bezug auf die angebotenen Pro-
dukte. In der Folge mussten die betroffenen Eigentümer Räumungsklagen anstreben sowie eine 
Imageschädigung in Kauf nehmen.
Um sich vor Missbrauch zu schützen und den Verkauf identitätsstiftender Produkte, Modemarken 
oder Accessoires der rechtsextremen Szene in den von Ihnen vermieteten Läden auszuschließen, 
empfehle ich Ihnen, ihre Gewerbemietverträge entsprechend anzupassen. Die „Mobile Beratung 
gegen Rechtsextremismus Berlin“ (MBR) hat dazu mit Unterstützung eines Anwalts Mietvertrags-
klauseln entwickelt. 
Darin verpflichtet sich der Mieter, dass sein Sortiment keine rechtsextremen, rassistischen und anti-
semitischen Inhalte haben wird. Der Verkäufer versichert, dass im Laden keine Produkte, Modemar-
ken oder Accessoires verkauft werden, die in der Öffentlichkeit mit einem Bezug zur rechtsextremen 
Szene wahrgenommen werden.
Auch für die Vermietung von Gaststätten, Restaurants und Kneipen wurden Mietvertragsklauseln 
erarbeitet. Durch diese soll ausgeschlossen werden, dass die Mieträume für Versammlungen und 
Veranstaltungen, auf denen rechtsextremes, rassistisches und antisemitisches Gedankengut darge-
stellt wird, genutzt werden.
Die Formulierungen für die Mietvertragsklauseln können bei der „Mobilen Beratung gegen Rechts-
extremismus Berlin (MBR)“ [Kontakt] angefordert werden. Für Rückfragen steht Ihnen [Name] tele-
fonisch unter [Tel-Nr.] zur Verfügung.
Ich würde mich freuen, wenn Sie – im Interesse aller – von den Mietvertragsklauseln Gebrauch ma-
chen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

15
 	 �Die zweite Klausel folgt den jüngsten Urteilen zu Räumungskla-

gen von Eigentümer/innen gegenüber Mieter/innen, die Thor 
Steinar-Läden betreiben. Siehe Urteile OLG Naumburg (Urteil 9 U 
39/08 vom 28.10.2008) sowie Landgericht Berlin (Urteil 29 O  
143/08 vom 14.10.2008) im Anhang unter „Einschlägige Urteile“. 
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Kommunale Handlungsstrategien im Umgang 
mit rechtsextremer Infrastruktur

Eine Handreichung der Mobilen Beratung gegen 
Rechtsextremismus Berlin (MBR)

Die MBR ist ein Projekt des Vereins für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK) und wird gefördert durch das 
Bundesprogramm »kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus« des Bundes
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie durch das Landesprogramm »Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus« des Beauftragten des Senats von Berlin für 
Integration und Migration.

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR)
Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK)
Chausseestraße 29 · 10115 Berlin
TEL 030. 240 45 430 · FAX 030. 240 45 319
info@mbr-berlin.de · www.mbr-berlin.de

mobile beratung gegen rechtsextremismus berlin
wahrnehmen. deuten. handeln




